
Wie können Sie Ihren Arbeitnehmern steuergünstig ein 
(Elektro-)Dienstrad überlassen? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

umweltfreundliche Mobilität ist auf dem Vormarsch. Immer mehr Arbeitgeber überlassen (elektrische) Fahrrä-
der auch zur Privatnutzung an ihre Arbeitnehmer - nicht nur als Leistungsanreiz, sondern auch um zu zeigen, 
dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und angesichts der steigenden Spritpreise kann ein (E-)Jobrad 
für die Arbeitnehmer auch eine finanziell interessante Alternative zum Pkw sein. 

Finanzielle Vorteile genießen Sie als Arbeitgeber ebenfalls - insbesondere, wenn das Jobrad verkehrsrechtlich 
nicht als Kraftfahrzeug gilt und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn überlassen wird. Dann spa-
ren Sie sich die Sozialabgaben und Ihr Arbeitnehmer muss keine Lohnsteuer zahlen. Steuerlich begünstigt 
kann außerdem die Bereitstellung einer Auflademöglichkeit im Betrieb oder die Überlassung einer Ladestation 
für die Nutzung beim Arbeitnehmer zu Hause sein. 

Doch Vorsicht: Viele dieser Vergünstigungen gelten nicht bei der Umsatzsteuer! Das geht aus der ersten, 
Anfang 2022 veröffentlichten Stellungnahme der Finanzverwaltung zur umsatzsteuerlichen Behandlung der 
Fahrradüberlassung hervor. 

 

In unserer Infografik auf der nächsten Seite zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Mitarbeitern 
steuerlich optimal Jobräder überlassen können. Für Rückfragen und Planungen im Detail ste-
hen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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